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3.

"Am Krummbach"

Otting

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 

LEP 3.1.1 Abs. 1 (G) Ausweisung von Bauflächen an einer nachhaltigen und bedarfsorientierten 
Siedlungsentwicklung ausrichten 
LEP 3.1.1 Abs. 2 (G) Flächen- und energiesparende Siedlungs- und Erschließungsformen anwenden 
LEP 3.2 (Z) Vorhandene Potenziale der Innenentwicklung vorrangig nutzen 

Regionalplan der Region Augsburg (RP 9) 

RP 9 B V 1.5 Abs.2 (Z) Vorrangige Nutzung von vorhandenen Flächenpotenzialen



Nach den uns vorliegenden Unterlagen beabsichtigt die Gemeinde Otting, im Flächennutzungsplan 
eine gewerbliche Baufläche mit Eingrünung im Umfang von insgesamt ca. 3,65 ha am südwestlichen 
Siedlungsrand von Otting neu darzustellen und diese mit o.g. Bebauungsplan zu konkretisieren.  
 
Den vorliegenden Planunterlagen ist zu entnehmen, dass sich die Gemeinde Otting mit den Möglich- 
keiten der Innenentwicklung auseinandergesetzt hat. Demnach stehen der Gemeinde aktuell keine 
geeigneten Innenbereichsflächen im Gemeindegebiet zur Verfügung.  
 
Im Hinblick auf die Bayerische Flächensparoffensive weisen wir darauf hin, dass gemäß LEP 3.1.1 
Abs. 2 (G) flächen- und energiesparende Siedlungs- und Erschließungsformen unter Berücksichti- 
gung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden sollen. Einer Neuversiegelung von 
Flächen kann neben dem Vorrang der Innenentwicklung vor Außenentwicklung (vgl. LEP 3.2 (Z)) 
durch flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen entgegengewirkt werden. 

- siehe Beiblatt zu 2.3 - 
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Beiblatt zu 2.3 
 
Das Sachgebiet Städtebau der Regierung von Schwaben gibt folgende Hinweise: 
 
Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben Gemeinden die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen die Bauleitpläne 
eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleisten. Bei einer Gemeinde mit rund 800 Einwohnern 
und in ihrer städtebaulichen Struktur bisher vereinzelten im Ort verteilten gewerblichen Nutzungen ist der 
Bedarf und die Erforderlichkeit der Ausweisung von rund 2,7 ha reiner gewerblicher Baufläche am Orts- 
rand, zumindest in dem Umfang, mehr als fraglich. Das Erfordernis und die Nachhaltigkeit der Planung 
sind aus der planerischen Konzeption der Gemeinde nicht erkennbar.


